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Betriebssatzung

der Stadt Bad Driburs für das Abwasserwerk vom 30.11.2006

Aulgrund der $$ 7 und 114 der Gemerndeordnung fur das Land \ordrhein-lVestfalen (GO) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07. 1994 (G\'. NRW. S.666/SGV. NRW. 2023)

zuletzl geandert durch Artikel i des Ersten Teil des Gesetzes vom 03.05. 2005 (GV. NRW S.

498) in Verbindung mit der E igenbetrrebsverordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen

EigVO - (-{rtikei 16 des Gesetzes uber ein Neues Kommunales Finanzmanagement fur

Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16. 1 I 2004 - GV NRW. S 6z14) hat. der Rat

der Stadt Bad Driburg am27 lL06 folgende Betriebssatzung beschlossen.

sl
Gegenstand des Eigenbetriebes

(1) Das Abwasserwerk der Stadt Bad Driburg wird als Eigenbetrieb auf der Grundlage der
gesetzfichen Vorschrifcen und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung gefirhrt

(2) Zweck des Eigenbetriebes ist die Errichtung, der Iletrieb und die Unterhaltung von
.{bwassereinrichtungen und -anlagen zur Entsorgung von Schmutz- und Abwässern im
gesamten Stadtgebiet Bad Driburg sowie alle den Betriebszweck lördernden Geschäf'te.

s. ')

Name des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb fuhrt den Namen "Abwasserwerk der Stadt Bad Driburg"

s3
Betr iebslei tung

(1) Die t eitung des Abwasserwerkes der Stadt Bad Driburg wird durch den Stadtrat eineri
einem Betriebsieiter/in übertragen Die Vertretung der/ des Betriebsleitersi in regelt die
Bürgermeisterio der Burgermeisler mit Zustimmung des Betriebsschusses durch
Dienstanweisuns

(2) Das ;\bwasseru,erk wird von der Betriebsieitung selbstständig geleitet, soweit nrcht
durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung etwas anderes
bestimmt ist Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die iaufende Betrrebsfuhung.
Dazu gehören alle Maßnahmen. die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien
Betriebes laufend not',vendis sind. insbesondere
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der innerbetriebiiche Personalernsatz.
die Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten und der gemaß den
gesetzlichen Vorgaben und dem önlichen Bedarf erforderlichen iaufenden
Anlaeenerweiterungen,
Beschaffung ron Roh-, Fhlfs- und Betriebsstoft'en sowie Investitionsgütern des
lautcnden Bedarfs.
die F-rsatzbeschai-fu ng von Betriebsmitteln
sowie der AbschlLrss von Werk- und Dienstleistungsverträgen sowie von Vefirägen
mit Tarif- und Sonderkunden

(3) Die Betriebsieitung ist für dre winschaftliche Führung des Abwasserwerkes
verantwofilich und hat die Sorglalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters anzuwenden. Fur Schaden haftet die Betriebsleitunq entsnrechend den
Vorschriften des $ 84 des Landesbeamtengeserzes.

$1
Betriebsaussch uss

(1) Der Stadtrat bildet fur den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Bad Driburg einen
B etrieb sausschuss Der B etriebsausschuss besteht aus den gemiiß $ i l1 Abs. 3 GO i. V.
rn der Wahlordnune fur Eigenbetriebe @ig-\1/O) gewahlten Nlitgliedern.

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die
Gemcindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung ubertragen sind. Daniber hinaus
entscheidet der Betriebsausschuss über die Aufgaben, die ihm im Rahmen der vom
Stadtrat leweils beschlossenen Zuständigkeitsregelung zugewiesen sind sowie in den
folgenden Fällen:

a) Zustimmung zu \ierträgen, wenn der Wert im Einzeliälle denBetrag von 15.000 Euro
ubersteigt,

b) Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten, wenn sie im Einzelfall 5 000 Euro
ubersteigen und

c) Erlass und Niederschlagung von Forderungen, wenn sie im Einzelfall 2.500 Euro
ribersteigen.

(j) Der Betriebsausschu ss berät die Angelegenherten vor, die vom Stadtrat zu entscheiden
sind. Er entscheidet in den Angeiegenheiten- die der Beschlussfassung des Stadtrares
unterliegen. falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen äußerster
Dringlichkeit kann die Bürgermeisterin /der Brirgermeister mit der oder dem
Ausschussvorsitzend en entscheiden. $ 60 Abs. I Satz 3 und 4 @ gelten entsprechend.

(.1) In Aagelegenheiten, die der Beschlussfassung des B etrieb saussc hus ses unterliegen.
kann. iäils die Angelegenheit kernen Aufschub duldet, der Burgermeister mit der oder
dem Ausschussvorsitzenden oder einem anderen dem Stadtrat angehclrenden
Ausschussnritglied des Betriebsausschusses entscheiden. $ 60 Abs. 2 S. 2 und 3 GO
gelten entsorechend.
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s-5
Stadtrat

Der Stadtrat der Stadt Bad Driburg entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die
Gemeindeordnung. die Ei-eenbetriebsverordnuns oder die Hauptsatzung vorbehalten sind

s6
Bürgermeisterin,lBürgermeister

(l) Im Interesse der Einheitlichkeit der Ver w:ahungsflihrung kann die Bürgermeisterini der
Burgermeister der Betriebsleitung lVeisungen eneiien. Dies Siir nicht fi:r
A.ngelegenheiten der laulenden Betriebslirhrung, die ausschließlich der Betriebsleitun !'
unter l iegen.

(2) Die Betriebsieitung hat die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister über alle wichtigen
Aneeiegenheiten des Abr.vasserwerkes rechtzeitig zu unternchten und ihm auf
Verlangen Auskunft zu erteilen. Die Betriebsleitung bereitet im Benehmen mit dem
BLirgermeister die Vorlagen fur den Betriebsausschuss und den Stadtrat vor.

(3) Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtmäßigem Ermessen die Verantwonung fir die
DurchfLrhrung einer Weisuns der Bürgermeisterin/des Brirgermeisters nicht übernehmen
zu kcinnen und fuhrt ern Hinweis auf entgegenstehende Beden.lien der Betriebsleitung
nicht zu einer Arderuns der Wersung, so ha1 sie sich an den Betriebsausschuss zu
r.l,enden Wird keine Lrbereinstimmunq zwischen dem Betriebsauschuss und dem
Bürgermeister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses herbeizufülrren

ö /
Kämmeriri/Kämmerer

Dre Betriebsleitung hat der Kammerin/ dem Kämmerer den Entwrrrf des Wirtschaftsplanes
und des Jahresabschlusses, die Vierteljahresübersichten, die Ergebnisse der Betriebsstatistik
und dte Kostemechnungen zuzuleiten; sie hat ihm ferner auf Atrforderung alle sonstigen
finanzwirrschaftlichen Auskünfie zu erterlen. Die Betriebsleitung hat den Kämmerer über
Abr.veichungen vom Wirtschailsplan, soweit sie eriblgsgeftihrdend sind, unverzüglich und
umfässend zu inibrmieren.

s8
Personalan gelegenheiten

( l) Das ,{bwasserwerk der Stadt Bad Dribure beschäfrigr in der Regel Arbeitnehmer
(Personen ohne Beamtenstatus)

(2) Die Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der Betriebsleitung im Rahmen der
entsprechenden Bestimmungen der Hauptsatzung i. V m. der Zuständigkeitsregelung
fur die Auf-qabenabwickJung in der Stadt Bad Dnburg in der jew-eiis gultigen Fassung
einsestellt, entlassen. eingruppiert, höher eruppiert und nickgruppiert.
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Vertretung des Abwasserwerks

( l )  Die Betnebsleirung \ertr i t t  d ie Stadt Bad Driburg in den A:rgelegenheiten des
Ab.,r,assenverkes, die ihrer eigenen Entscheidung oder der Entscheidung des
Betrieb ssausschusses unterlieqen.

(2) Die Betriebsleitung unterzeichnet unter denr Namen des Abwasserwerks ohne Angabe
eines Vertretungsverhältnisses, die übrigen Dienstkräfte,,Im Auftrag".

(3) Erklärungen, nrit denen die Stadt Bad Driburg über den Betrag von l5 000,00 Euro
hinaus fir ihr Abrvasserwerk verptlichtet werden soll, werden von der Bürgermeisterir/
vom Burqermeisler oder ihrerim/ seineri'm Venreter/ in und von der/dem
Betriebsleirer/in oder ihrer/seinem Vertreter/in unterzeichnet.

(4) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sorvie der Umfang ihrer
Vertretungsbefugnrs werden von der Betriebsleitung öffentlich bekannt gemacht. Die
Verölfentllchung richtet sich nach den Bestimmungen der Hauptsatzung.

st0
Wirtschaftsjahr

Winschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

s 1l
Stamm kapital

Das Stammkaprtal des Abwasserwerks beträgt 4,09 Millionen Euro.

s12
lVirtschaltsplan

(1) Der Eigenberneb hat spatestens I Monat vor
\l'inschafisplan aut'zustclicn. Dieser bcstcht
und der S teilentibersicht.

Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
aus dem Erfolgsplan. dem Vermogensplan

(2) Nlehrauszahlungen fur Einzelvorhaben des Vermogensplanes, die den Alsatz rm
Vermögensplan um mehr als 10 v. H., mindestens jedoch 2.500 Euro uberschreiten,
bedr-irf'en der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die
Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der
Burgermeister in/des Bürgermeisrers

(3) Sind bei der Ausfuhrung des ErfoJgsplans erlolggefäkdende ]zlinderertraqe zu enÄ'arten,
so hat die Betriebsleitung die BLirgermeisterin oder den Bürgermeister unverzrislich zu
unterrichten Erfolggetährdende Vleirauhvendungen bedurf'en der Zustimmung des
Betrieb saussc husses, es sei denn, dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so
sind die Burgermeisterin oder der Bürgermeister und der Betriebsau sschuss
unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürfiigkeit tritt an die Stelle der Zustrmmung des
Betrieb sausschusses die der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; der



B etrieb saus schus s ist unverzüglich zu unterrichten

(l

$13
Zwischenbericht

Die Betriebsleitung hat die B rirgermeisteriru den Bürgermeister und den Betriebsausschuss
vierteljährlich tiber die Entwicklung der Ertrage und Aufwendungen sowie über die
Abwicklung des Vermögensplanes scluiltlich zu unterrichten

sl{
Jahresabschluss und Lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf von sechs Nlonaten nach
Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und Liber die
tsurgermeisterirvden Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen.

$ls
Pers o n alv e rt ret u ng

Das Abwasserwerk bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der Stadtverwaltung Bad
Driburg, so dass der Personalrat auch die Personalvertretung für den Eigenbetrieb
r.ibernimmt Es giit das Landespersonalvertretunssqesetz (LPVG).

s t6
Frauenftirderung

Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur Frauenförderung sowie die
Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragren gelten uneingeschränkt liir den Eigenbetrieb

$17
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig
die Betriebssatzung des Abr.vasserwerks vom 20 02.200I außer Kraft.

Bekanntm ach u n gsan o rdn ung

Vorstehende Satzung wird gem. $ 7 Abs 4 GO NRW i.V.m den Bestimmungen der
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08 1999 (GV NRW S. 516) zuletzt geändert durch
.{rtikel 18 des Gesetzes vom 05.04 2005 (GV NRW S. iil) öltentlich bekannt gemacht.
GemrilJ $ 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen. dass die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seir
dieser Bekanntmachung nicht melu geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehrnigung f'ehtt oder ein vorgeschriebenes Arueigeverlahren
wurde nicht durchgefu hrt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemlrlJ ötfentiich bekannt gemacht worden,

;),1 I
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

a) der rorm- oder Vertährensmangel ist gegenüber der Stadt vorher genlgt und dabei die

verlerzte Rechtsvorschrilt und die Tatsache bezeichnet worden, die den N{angel ergibt

Bad Driburg, den l0 1l  1006

Biirgermelster


